
 

 

04_Preisliste Stadthalle Speyer 
Gültig ab 01.03.2025 

(Alle Preisangaben verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer) 

1. Saalmieten 

  Großer Saal Kleiner Saal Foyer 
Grundmiete  
für 8 Stunden 

Mo - Do 1.000 € 500 € 1.000 € 
Fr - So + Fei 1.200 € 600 € 1.200€ 

Verlängerung der 
Mietzeit pro Stunde 

Mo - Do 100 € 50 € 100 € 
Fr - So + Fei 120 € 60 € 120 € 

Alle Speyerer eingetragenen Vereine (e.V.) erhalten bei der Saalmiete einen Nachlass von 60 %.  
Dies gilt auch für Städtische Abteilungen, Parteien und Bildungseinrichtungen. 

In der Saalmiete sind die Anwesenheit eines Hausverwalters, die einmalige Bestuhlung des Saales (ohne 
Platznummerierung), Heizung und Standardreinigung enthalten. 

Zeiten für Auf- und Abbau sowie Proben werden als Mietzeiten gerechnet. Dies gilt auch für 
Unterbrechungen zwischen Veranstaltungsteilen.  
Außerhalb des Veranstaltungstages werden für Auf- und Abbau sowie Proben 40 % der Grundmiete 
berechnet. 

Der Ausschank- und Cateringbereich kann gegen Zahlung einer Miet- und Reinigungspauschale in 
Höhe von 100 € pro Veranstaltungstag genutzt werden.  

Der Energiebedarf (Strom und gegebenenfalls Wasser) wird nach dem tatsächlichen Verbrauch 
berechnet. 

Bitte beachten Sie unsere Stornierungsbedingungen. Diese sind in den Allgemeinen Miet- und 
Nutzungsbedingungen für Räume in der Stadthalle Speyer geregelt. 

2. Kapazität   

 Großer Saal (500 qm) Kleiner Saal (300 qm) Foyer (700 qm) 
Reihenbestuhlung 525 Plätze (ebenerdig) 

497 Plätze (ansteigend 279) 
321 Plätze (mit Projektion) 
342 Plätze (ohne Projektion) 

 

Bankettbestuhlung 468 Plätze (ohne Tanzfläche) 
368 Plätze (mit Tanzfläche) 

160 Plätze (ohne Tanzfläche)  

Parlamentarische 
Bestuhlung 

248 Plätze (mit Projektion) 
292 Plätze (ohne Projektion) 

142 Plätze (mit Projektion) 
162 Plätze (ohne Projektion) 
 

 

3. Nebenkosten für Technik- und Dienstleistungen  

Lichttechnik  
Großer Saal:  
Theaterbeleuchtung komplett 
Bühnenbeleuchtung Basis (4 x 2 kW) 
zusätzliche Scheinwerfer (1,2kW +2 kW) 

 
200 € pro Tag 

50 € pro Tag   
 5 € pro Tag 

Kleiner Saal: 
Lichtanlage 

   
50 € pro Tag 

Mobil: 
Flächenfluter  
Punktstrahler 

   
30 € pro Tag 

  10 € pro Tag 
  



Ansprechpersonen:  Stadthallenverwaltung im Kulturbüro       Tel. 06232 14-2346 
Hausverwalter in der Stadthalle        Tel. 06232 14-2480 
Veranstaltungstechnik (Firma Pro.Tec/Audio, Bernd Baumann) Tel. 06232 677230 

Tontechnik  

Großer Saal:  
Hauptbeschallung inkl. 1 Mikro  

 
50 € pro Tag 

Kleiner Saal: 
Mobile Beschallung inkl. 4 Mikros  

   
50 € pro Tag 

Mobil: 
zusätzliche Mikrofone (kabelgebunden) 
Funkmikrofon (Handsender Sennheiser EW 300) 
Monitorlautsprecher  

   
10 € pro Stück/Tag   

 25 € pro Stück/Tag 
20 € pro Stück/Tag 

Bühnentechnik  

Podeste (Chor-/Bühnenpodeste) 
Orchesterbestuhlung (ab 50 Musikern) 
Einzelstühle 
Steinway&Sons C-Flügel (nur im Großen Saal / Stimmung erfolgt zu Lasten des Mieters) 

5 € pro Stück/Tag 
  100 € pro Tag 

2 € pro Stück/Tag 
  100 € pro Tag 

Tagungstechnik  

Großer Saal:  
Leinwand + Beamer (Full HD 1920 x 1080) 
Opera® Projektionsfolie (11,50 x 7 m)   

 
50 € pro Tag 
50 € pro Tag   

Kleiner Saal: 
Projektionsleinwand 

   
25 € pro Tag 

Ergänzende Möblierung  

Reihennummerierung  
Großer Saal 
Kleiner Saal 
Tisch für Aussteller 
Stuhl für Aussteller  

50 € pro Tag  
25 € pro Tag  

5 € pro Stück 
2 € pro Stück 

Sonstige Leistungen  

Nutzung Internetzugang 
Sonderreinigung 

kostenlos 
  25 € pro Stunde 

4. Personalkosten Technikbetreuung  

Geprüfte*r  Meister*in für Veranstaltungstechnik (gem. §40 (2)+(3) VStättVO bei 
Bühnennutzung im Großen Saal ab Aufbaubeginn bis Abbauende erforderlich) 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 

54 € pro Stunde 
 

  42 € pro Stunde 

5. Wichtige Hinweise 

 Die Bedienung der haustechnischen Anlagen obliegt ausschließlich dem technischen Dienst der 
Stadthalle und der/dem zuständigen Veranstaltungstechniker*in (vgl. § 5 Nr. 7 der Allgemeinen 
Miet- und Nutzungsbedingungen für die Räume der Stadthalle Speyer). 

 Der/Die Veranstaltungstechniker*in bzw. der/die Meister*in für Veranstaltungstechnik wird vom 
Mieter/der Mieterin beauftragt. Der Auftrag ist dem Kulturbüro durch den Vordruck 
„Zusatzleistung Veranstaltungstechnik“ anzuzeigen.  

 Weitergehende technische Ausstattung kann bei der für Veranstaltungstechnik beauftragten Firma 
gemäß deren Preisliste angemietet werden.  

 Die Abrechnung für Technikbetreuung und Anmietung der weitergehenden technischen 
Ausstattung erfolgt direkt zwischen der für Veranstaltungstechnik beauftragten Firma und 
Mieter*in.  

 Die Entscheidung über Art und Umfang des Personalbedarfs für die technische Betreuung trifft das 
Kulturbüro nach Absprache mit der beauftragten Firma für Veranstaltungstechnik. 


